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TEXTLICHER TEIL 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)  

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) entspre-

chend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die Erd-

geschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

2.5 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen bestimmt sich durch maximale Ge-

bäudehöhen (GHmax) entsprechend Planeintrag.  



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Mosbacher Straße, Nr. 2.38 B“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 2  

Dabei ist die maximal zulässige Gebäudehöhe das Maß von der festgesetzten Erdge-

schossfußbodenhöhe (EFH) bei Flachdächern bis zur Oberkante der Attika bzw. bei ge-

neigten Dächern der höchste Punkt der Dachkonstruktion. 

Erläuterungsskizzen: 

 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist mit untergeordneten tech-

nischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Photovoltaikanlagen, 

Dachbelichtungen, Klimatisierungs- oder Belüftungsanlagen für eigene Zwecke bis zu ei-

ner Höhe von max. 1,2 m und einer Fläche von 50 m² zulässig. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Offene Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in der 

gem. Planeintrag festgesetzten Fläche für Stellplätze zulässig. 

4.2 Garagen und überdachte Stellplätze 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen sowie in der gem. Planeintrag festgesetzten Fläche für Garagen zu-

lässig. 

4.3 Nebenanlagen 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Nebenanlagen nur mit einem Min-

destabstand von 2,5 m zu öffentlichen Fahrbahnflächen zulässig. 

4.4 Nebenanlagen: Standplätze für Abfallsammelbehälter 

Anlagen zur vorübergehenden Aufbewahrung von Abfällen und Reststoffen nach § 33 

LBO (Standplätze für Abfallsammelbehälter) sind außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen nur auf den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) im Plangebiet wird gemäß Planeintrag begrenzt. 

6. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Gemäß Planeintrag wird eine private Verkehrsfläche festgesetzt. 

7. Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Die entsprechend Planeintrag ausgewiesenen Sammelstandorte  dienen der gesam-

melten Aufstellung von Müllbehältern am Tag ihrer Entleerung. 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Mosbacher Straße, Nr. 2.38 B“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 4  

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

8.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. Die Ausführung von Flächen, durch die keine 

Gefährdung des Grundwassers zu befürchten ist, sind mit wasserdurchlässigen Belägen 

oder breitflächiger Versickerung über eine belebte Bodenschicht anzulegen. 

8.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

8.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insektenschonen-

den Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuch-

ten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht erzeugen.  

8.4 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Im Vorfeld der geplanten Bebauung dürfen Gehölze nur im Zeitraum zwischen dem 1.10. 

und dem 28.2. gerodet werden. Holz und Astwerk sind unverzüglich abzuräumen.   

Die Gebäude sind im selben Zeitraum abzureißen. Ist das nicht möglich, ist ein Abriss erst 

nach Freigabe durch einen Vogelkundler, der zuvor geprüft hat, ob Vögel an den Gebäu-

den brüten, zulässig. Alternativ ist auch das Entfernen bzw. Unbrauchbarmachen von 

Brutmöglichkeiten möglich. 

Liegt das Baufeld vor dem Baubeginn über einen längeren Zeitraum brach, so ist es ab 

Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn mindestens alle zwei Wochen zu mä-

hen oder zu mulchen. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

9. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

9.1 Anpflanzung Einzelbäume 

An den Standorten gemäß Planeintrag ist jeweils ein Obst- oder Laubbaum mit einem 

Stammumfang von mind. 14-16 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

Von den Standorten gemäß Planeintrag kann aus versorgungs- und erschließungstech-

nischen Gründen um 5 m abgewichen werden.  
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9.2 Pflanzgebot auf den Baugrundstücken 

Die nicht baulich genutzten Freiflächen im Plangebiet sind als unversiegelte Vegetations-

fläche gärtnerisch anzulegen und mit einheimischen Gehölzen und Sträuchern zu be-

pflanzen. Kies-, Schotter- und ähnliche Materialschüttungen, ggf. in Kombination mit 

darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien, sind hierfür unzu-

lässig. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Als Dachform für Hauptgebäude sind gemäß Planeintrag geneigte Dächer mit Dachnei-

gungen von 10° - 45° sowie Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit Dachneigungen 

von 0° - 5° zulässig.  

Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer 

mit Dachneigungen von 0° - 5° zulässig.  

1.2 Dachdeckung 

Zur Dachdeckung geneigter Dächer sind Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtönen 

ziegelrot, rotbraun bis dunkelbraun, anthrazit und grau zu verwenden.  

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind für die Fassaden-

verkleidung unzulässig. 

1.4 Ausbildung von Staffelgeschossen 

Bei der Ausbildung des Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) als Staffelgeschoss müssen 

die Außenwände des Staffelgeschosses auf mindestens 75% der gesamten Außenlänge 

der Fassade um jeweils mindestens 1,5 m hinter die Außenwandfläche des darunter lie-

genden Vollgeschosses zurücktreten. 
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2. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

2.1 Einfriedungen 

Als Einfriedigungen sind nur Hecken und offene Zäune wie zum Beispiel offene Holz- 

oder Maschendrahtzäune zulässig. Hinsichtlich der Höhe von Einfriedungen sind die 

Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetztes von Baden-Württemberg zu beachten. 

2.2 Stützmauern 

Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1,5 m nicht über-

schreiten. 

Es sind nur offene Absturzsicherungen (z.B. Zäune) zulässig. 

2.3 Geländeveränderungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer max. Ge-

samthöhe von 2,0 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig. Ausnahmen werden 

nur beim Nachweis schwieriger topographischer Verhältnisse oder Angleichungserfor-

dernissen gestattet. 

3. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

4. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

5. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 1,5 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. Ergibt sich bei der Ermittlung eine Bruchzahl, ist aufzurunden. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 

Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstan-

den ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Si-

cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 

Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdich-

tungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 
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Werden Erdarbeiten erforderlich, und hierbei erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes 

Aushubmaterial angetroffen, so ist dieses Material getrennt zu halten und nach den Vor-

schriften des Abfallrechts geordnet zu entsorgen. 

Bei Auffälligkeiten sind das Bürgermeisteramt und das Landratsamt, Fachbereich 2 Sach-

gebiet Wasser und Boden, umgehend über Art und Ausmaß der Verunreinigung bzw. 

Funde zu informieren (§ 3 LBodSchAG). Die erforderlichen Maßnahmen sind mit dem 

Bürgermeisteramt und dem Landratsamt abzustimmen. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind 

der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden. 

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden 

Stoffe in den Untergrund eindringen können. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. Es wird auf die Vorgaben gemäß § 43 Wassergesetz (WG) i. V. m. § 

49 Wasserhaushaltsgesetz verwiesen. Die Ergebnisse sind der unteren Wasserbehörde 

mitzuteilen. 

6. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 
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Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

7. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich von Löss mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. Darunter werden 

die Gesteine der Freudenstadt-Formation aus dem Unteren Muschelkalk erwartet.  

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit lo-

kalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung ge-

eignet sind, ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 

Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen.  

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-

schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 

Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 

empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von 

Versickerungs-einrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

8. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 

Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-

sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 

vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 

beachten. 
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9. Umgang mit Fledermäusen an Gebäuden 

Das dem Fachbeitrag Artenschutz beigefügte Informationsblatt zum Umgang mit Fleder-

mäusen an Gebäuden mit Beispielen von Quartiersmöglichkeiten sollte bei der Umset-

zung von Baumaßnahmen berücksichtigt werden.  

10. Archäologischer Prüffall 

Durch die Planungen ist ein archäologischer Prüffall betroffen:  

- Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlung Neckarelz (Listen Nr. MA 1, ADAB ID 

101697457)  

Im Gebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Spuren aus den frühen Siedlungs-

phasen des Ortes (KD nach § 2 DSchG) zu rechen. Am Erhalt der ausgewiesenen Kultur-

denkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Bauvorhaben in diesem 

Bereich bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung (§ 8 DSchG). 

Bauvorhaben im Planungsgebiet kann seitens der Archäologischen Denkmalpflege ggf. 

nur unter der Auflage bauvorgreifender archäologischer Ausgrabungen zugestimmt wer-

den. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 

durch eine Grabungsfirma die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. län-

gere Zeit in Anspruch nehmen kann. 

Die Kostentragungspflicht für die genannten Maßnahmen liegt beim Bauherren (§ 6.2 

DSchG). Zur Klärung der Rahmenbedingungen etwaig notwendiger Rettungsgrabungen 

ist eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Bauherren und LAD abzuschließen. 

 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Mosbacher Straße, Nr. 2.38 B“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 11  

IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-

pflanzungen 
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Artenliste 2: Bepflanzungen im Stellplatz- und Straßenbereich 

 

Artenliste 3: Obstbaumsorten 
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